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Kapitel 1

Einführung

A. Problemaufriss am Beispiel Deutschland

I. Der Diskurs um die Einführung einer technischen 
Protokollierung der strafrechtlichen Hauptverhandlung  

vor den Land- und Oberlandesgerichten

„Wenn Deutschland heute in die EU aufgenommen würde, würde das deutsche Jus­
tizsystem untersucht, beanstandet und Deutschland würde aufgefordert, spätestens 
nach der Aufnahme in die EU ein System der Protokollierung der Hauptverhand­
lung vor den Landgerichten und Oberlandesgerichten einzuführen.“1 

Diese Äußerung von Rechtsanwältin Margarete von Galen reiht sich naht­
los in die rechtspolitische Diskussion zur rechtlichen Umsetzung einer Bild-
Ton-Aufzeichnung der strafrechtlichen Hauptverhandlung ein. Diese ist auch 
keine aktuelle (mehr) – faktisch wird die Frage der technischen Modernisie­
rung des Strafverfahrens seit 2010 in regelmäßigen Abständen geführt. So 
wurde der Einsatz von Videotechniken im Strafverfahren erstmalig von der 
Bundesrechtsanwaltskammer zur Verbesserung von Transparenz in einem 
Gesetzesentwurf aufgeworfen.2 Im anschließenden Diskurs wurde die Um­
setzbarkeit mit einem Verweis auf die nicht absehbaren Konsequenzen für das 
Revisionsrecht, insbesondere das sogenannte Rekonstruktionsverbot der 
Hauptverhandlung, recht pauschal abgelehnt. 2015 setzte sich eine Expert:in­
nenkommission mit der Umsetzung auseinander und plädierte für eine nähere 
Prüfung mit besonderem Augenmerk auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte 
der Verfahrensbeteiligten und die Auswirkungen auf das Revisionsverfahren.3 
Und trotzdem lässt die rechtliche Umsetzung auf sich warten: Zwar wurde im 
Juni 2019 vonseiten der FDP-Fraktion ein Gesetzesentwurf zur Nutzung au­
dio-visueller Aufzeichnungen im Strafprozess in den Bundestag eingebracht,4 

1  Galen, StraFo 2019, 309 – 318, S. 310.
2  Hierzu Nack/Park/Brauneisen, NStZ 2011, 310 – 314.
3  Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Bericht der Experten­

kommission zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des allgemeinen 
Strafverfahrens und des jugendgerichtlichen Verfahrens, S. 128 ff.

4  BT-Drs. 19/11090.
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eine Umsetzung folgte auf diesem Entwurf allerdings nie. Auch spätere Ge­
setzesentwürfe der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN5 bzw. der FDP-
Fraktion6 traten nie tatsächlich in Kraft. Und doch  – im rechtspolitischen 
Diskurs fällt erstmals der Vorwurf des Rechtsstaatsdefizits7 und des Zurück­
bleibens im internationalen Vergleich8 und Umsetzungsbestrebungen scheinen 
tatsächlich in greifbare Nähe zu rücken: Noch 2021 wurde ein weiterer Be­
richt einer Expert:innengruppe zur Dokumentation der strafgerichtlichen 
Hauptverhandlung vorgelegt.9 In fast 180 Seiten wurden hierin insbesondere 
Prozessverhalten, Revisionsauswirkungen, Persönlichkeitsrechtsschutz, Rich­
ter:innen- und Verteidiger:innenwechsel, Technik und Organisation unter­
sucht. Im Rahmen dieser Beurteilung wurde auch auf das europäische Ausland 
verwiesen und illustriert, welche Mitgliedsstaaten bereits eine Aufzeichnung 
durchführen, und wie die praktische technische Umsetzung in den Ländern 
ausgestaltet ist.10 Der rechtspolitische Diskurs schien damit mehr und mehr an 
Fahrt aufzunehmen und sich zuzuspitzen, weg von der Frage des „Ob“ einer 
Einführung und hin zu der Frage des „Wie“ der rechtlichen Umsetzung.11 Im 
Koalitionsvertrag der Bundesregierung von 2021 war das „Ob“ der Umset­
zung einer technischen Hauptverhandlungsdokumentation erklärtes Ziel.12 In 
dem Zusammenhang wurde im November 2022 ein Referent:innenentwurf 
des Bundesjustizministeriums zur Diskussion in den Bundestag eingebracht, 
der die Einführung einer technischen Inhaltsdokumentation vor den Land- 
und Oberlandesgerichten vorsah.13 Doch das Gesetzgebungsverfahren stag­

5  BT-Drs. 19/13515.
6  BT-Drs. 19/14244.
7  Sehr extrem formuliert Galen, StraFo 2019, 309 – 318, S. 310; ebenfalls, jedoch 

etwas zurückhaltender BT-Drs. 19/13515, S. 2.
8  Galen, StraFo 2019, 309 – 318; BT-Drs. 19/11090, S. 3; BT-Drs. 19/13515, S. 3.
9  Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Bericht der Expertin­

nen- und Expertengruppe zur Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlung.
10  Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Bericht der Expertin­

nen- und Expertengruppe zur Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlung, 
S. 152.

11  Zum Diskurs: Kudlich, ZRP 2018, 9 – 13; Kudlich, in: Hoven/Kudlich (Hrsg.), 
Digitalisierung und Strafverfahren, 163 – 178; Mosbacher, ZRP 2021, 180 – 182; 
Schmitt, NStZ 2019, 1 – 10; Lüske, Das Videoprotokoll als Perspektive für den deut­
schen Strafprozess?, unterzieht insbesondere die Problematik rund um die Auswirkun­
gen auf die Revision einer ausführlichen Betrachtung und beseitigt damit – will man 
der Verfasserin folgen – den vorgeschobenen Einwand der rechtlichen Verwirklichung 
des Videoprotokolls stünde die deutsche Revisionspraxis im Wege.

12  Bundesregierung, Mehr Fortschritt wagen, S. 106.
13  Entwurf eines Gesetzes zur digitalen Dokumentation der strafgerichtlichen 

Hauptverhandlung – Hauptverhandlungsdokumentationsgesetz (DokHVG, DokHVG-
RefE) v. 2022.
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nierte. Nach Protesten und Kritik aus der Praxis14 ging der Regierungsentwurf 
weniger weit als noch der Referent:innenentwurf und reduzierte die Form der 
technischen Aufzeichnung von einer Bild-Ton-Aufzeichnung auf eine reine 
Tonaufzeichnung.15

Zwei Vorwürfe lassen sich dem Diskurs immer wieder entnehmen: Zunächst, 
dass Deutschland im internationalen Vergleich massiv zurückbleibe,16 und 
zum zweiten – sehr zugespitzt formuliert – dass sich hieraus für Deutschland 
ein Rechtsstaatsdefizit17 ableiten lasse. Doch die Gegenargumente sind glei­
chermaßen laut zu vernehmen: Es wird eine Beeinträchtigung des Strafprozes­
ses18 oder der Persönlichkeitsrechte19 der am Verfahren Beteiligten befürchtet. 
Und so scheiterte das Dokumentationshauptverhandlungsgesetz mit dem Ende 
der Legislaturperiode und es ist nicht absehbar ob, und in welcher konkreten 
Form ein neuer Entwurf nochmal in den Bundestag eingebracht wird.

II. Aufzeichnungen der strafrechtlichen Hauptverhandlung  
zu Öffentlichkeitszwecken

„Wer Urteile im Namen des Volkes spricht, muss keine Angst haben, wenn das Volk 
dabei zuschaut.“20

Dass Fragen rund um die Aufzeichnung der strafrechtlichen Hauptverhand­
lung zu Öffentlichkeitszwecken im rechtspolitischen Diskurs vergleichbar 
aktuell waren, liegt nur ein paar Jahre zurück, wie auch das Zitat von Heiko 
Maas aus dem Jahr 2016 zeigt. Erst 2017 wurde das Gesetz zur Erweiterung 
der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren (EMöGG) diskutiert und 
schließlich beschlossen.21 Dieses Gesetz modifizierte das bis dato geltende 

14  Exemplarisch: Rebehn, DRiZ 2023, 6 – 9; Killmer, DRiZ 2023, 110 – 113.
15  Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur digitalen Dokumentation der straf­

gerichtlichen Hauptverhandlung  – Hauptverhandlungsdokumentationsgesetz (Dok­
HVG), S. 6.

16  Besonders auf den Punkt bringt dies Galen, StraFo 2019, 309 – 318, S. 317 f.; al­
lerdings auch: BT-Drs. 19/11090, S. 3; und Kriminalpolitischer Kreis, Stellungnahme 
zur Einführung einer Bild-Ton-Aufzeichnung der Hauptverhandlung in Strafsachen.

17  Sehr deutlich: Galen, StraFo 2019, 309 – 318, S. 310; die Verwendung des Be­
griffs des Rechtsstaatsprinzips bzw. des Rechtsstaats im rechtspolitischen Diskurs ist 
allerdings nicht neu, so Schulze-Fielitz, in: Dreier GG, Art. 20 (Rechtsstaat), Rn. 65; 
Kunig, Das Rechtsstaatsprinzip, S. 126 ff.

18  Rebehn, DRiZ 2023, 6 – 9, S. 7.
19  Killmer, DRiZ 2023, 110 – 113, S. 111.
20  Knaup/Böll, Steuerhinterzieher sollen Führerschein abgeben, DER SPIEGEL v. 

06. 08. 2016, S. 24.
21  Eine schöne Übersicht über die Entstehung des EMöGG bietet: Wick, Demokra­

tische Legitimation von Strafverfahren, S. 248 ff.


